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braoht. Nur als 'Soldatinnen ' waren sie noch nicht gesehen
worden; une] das war der Trumpf, den TheopompoB mit seinem
Stücke ausspielte. Welcher Vortheil für die Athener in Staat und
Haus, wenn die Weiber hinfort auch noch mit zu Felde zogen,
sie, die Besiegerinnen selbst der Marathonsieger. Die beiden Verse
sind, wie man sieht, aus einem iambischen Syntagma (ich setze den
gut erfundenen Ausdruck als allgemein anerkannt voraus), welches
in der alten Komödie die Bedeutung hat, dass es in dem Streit
des alten und neuen den Vertreter des letzteren, bier also den
Sprecher für die neu vorgeschlagene Kriegsdienstberechtigung der
Frauen, zu Worte kommen lässt, indem er die. Soldfrage in das
rechte Licht stellt. Zieht dss Weib mit zu Felde, so erhält sie
natürlich auch ihre Löhnung; nicht blos der Staat gewinnt durch
die Verdoppelung der Soldatenzahl, sondern ebenso der Haushalt
(denn von dem olxQ{; l.H(!wfJo'All;o}J1 ist die Rede) durch die
Verdoppelung des Soldes und damit < des Wirtschaftsgeldes>.

Berlin. Theod. Kook.

Eine gweite BildsällIe des :M:asinissa in Delos.
Dem ersten (in Delos zum Vorschein gekommenen) gleich­

zeitigen Denkmal, das den berühmten numidischen Köuig nennt
(s. dieses Museum XXXIV S. 156), ist rasoh (liei denselben Aus­
grabungen) ein zweites gefolgt, welches nach dem Bericbt von
Romolle im Bulletin de eorr. hell. III 1879 p. 470 die Insclu'ift
trägt: (JaaLUa llfrtt1(J,l/llaaavl fJa(fL)..(,w; Tala IaJ!.ptLWV ~DAwvor; I TOP

awov cpl'AoJ!. I IloAt(1.JlfuJr; tnolliL.
Man sieht" die beiden vou der litterarischen Ueberlieferung

abweichenden Namensformen MaaftWrtaful und Talrt, welche sich
auf der ersten Inschrift fanden, kehren hier wieder. Uebrigeus ist
der Athenische Kaufherr, der bier 'seinem Freunde' eine Bild­
säule errichtet, inzwischen auch aus einer andern delischen In­
sobrift bekannt geworden (Bullet. IV p. 184), laut der er bald
nach 166 v. ChI'. ein aus den heiligen Geldern des ApoHon ent­
nommenes Darlehen nebst Zinsen in der Höhe von 1000 Drachmen
zurückerst&'\tt,et. Auch der hiet· zuerst aufgetauchte Kiinstler Po­
lianthes ist seitdem wiededlolt auf delischen Inschriften erschienen
(Bullet. IV p. 212 ff.) und insbesondere als Kyrenäer erwiesen (ebd.
p. 214).

Heidelberg. C. Wachsmuth.

Odaenfitlms Augnstus.
Ueber die genauere Zeit, wann der Palmyrener Odaenathuf!

den Titel Augustus erhalten hat, lassen UDS die alten Schriftsteller
durchweg im Ungewissen. Sie bericllten nur, dass dies nach der
Besiegung der Perser geschehen sei, welche nach Trebellius Pollio
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(GaUieni duo c. 10) mit dem TriuDlph des Gallienus ins Jahr
264/1017 zu setzen ist. Desshalb hat A. von SaHet (Die Fitrsten
von Palmyra S. 5) dieses Ereigniss in dassell.e Jahr verlegt, wobei
er indesl;! selbst einräumt, dass dies nicht mit NoUlwtJDdigkeit allS
der angeführten SteHe des Trebellius Pollio hervorgehe. Waddington
(zu Le Bas, Insor. de l'Asie mineure vol. ur Expl. p. 601) da­
gegen meinte, dass die Ernennung erst wenige Monate vor der Er­
mordung des Odaenathus durch seinen Verwandten Maeonius er­
folgt sein könne, ohne indess zwingende GrUnde anzuführen. Diese
muss aher zwischen dem 29. August des J. 266/1019 und dem
28. August des folgenden Jahres ausgefithrt worden sein. Und
trotzdem, glaube ich, lässt sich der Zeitpunkt von Odaenath's Er­
nennung zum Augustus nooh genau feststellen mit Hülfe einer an­
deren Stelle desselben Trebellius Pollio, die, wenn sie riohtig
emeudirt wird, denselben enthüllt. TrebelliuB berichtet nämlich c. 12
über Gallienus Folgendes: Laudat'ttr sane eius optimum faot'ttm.
Nam oOn8'litta Valeriani fratt·is sui et Luoilli pr01Jinqui, 'tlbi com­
perit, ab Odaenatko Persas vastato8, redactam Nisibin et Oarms
in pofestatem Romanam, O'mnem Mesopotamiam nostram, denique
Otesifontem esse perventum, fugisse 'Fegem, captos satrapas, pluri­
mos Persat'um occisos, Odaenathum participato impet'io Augustum
voeavit eiuslJ.ue motletam, 1J.'t~a Persa8 captos tralu:rct, C?~di iussit.
Quod et senatus ct 'ttrvs et omnis aetas gratanter accepit. Consulto.
ist die übereinstimmende Lesart der Handschriften der besseren
Klasse. Dass darin irgend ein Fehler steckt, haben scllon die äl­
teren Herausgeber gefühlt, indem Casaubonus consi1io für consulta
schreiben wollte. Denselben Gedanken versuchte Salmasius in der
handschriftlichen Ueberlieferung selbst zn finden, indem er con­
snlta als die spätere mittelalterliche Form, die im Italienischen
cOllsulta wiederkehrt, im Sinne von consultatio aufgefasst wissen
wollte. Zur Stütze seiner Ansicht hat er sich auf analoge Bildungen

_ berufen, wie z. B. missa für missio und remissa fitr remissio, wo­
bei er. an die bekannte Wendung remissa pecr,atorum bei Cyprian
(vgL HarteI, Index verb. et locut. s. v. remissa) und TertulIian
(adv. Maroion. IV 18) dachte. Wenn auch manches aus der Vor­
rathskammer des Volkslatein in der Sprache der Scriptores histo-
riae Augustae so hat dennoch selbst der eifrige Untersucher
derselben Paucker seiner Schrift De latinitate script. billt. Aug.
p. 72 s. mit Ausnahme von deolamata = declamatio bei Lampri­
dius v. AZox. Se'/). 3, 3 keine analoge Bildung, geschweige denn
ein zweites Beispiel der Anwendung der Form consulta aus der
Zeit, in der jene Schriftsteller schrieben, beizubringen vermocht.
Und Pollio nitpmt übrigens unter den Kaiserbiographen in sprach­
licher Beziehung lceinesw8g's die unterste Stelle ein. So lange also
das Vorkommen der in Rede stehenden Form nicht durch ein
anderweitiges Beispiel belegt ist, wird eS noch immer erlaubt sein,
an dem Gebrauch derselben bei Pollio zu zweifeln. Dazu kommt
noch ein stilistisches Bedenken. Die Worte consulta Valeriani fra­
tds sui et Lucilli propinqni können in dem von Salmasius ge-
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wollten Sinne nur eng mit dem letzten Theile des ganzen Satzes,
der mit den Worten Odaenathulll participato itpperio Augustum
vocavit beginnt, verbunden werden. Dies ist aber mit Riicksit:ht
auf die lange Reihe von kleineren Gliedern, aus denen der VOll

ubi comperit abhängig gemachte Accusativ cmu infi.nit.-Satz ge­
bildet wird, äusserst hart, uun eine solche Unbeholfenheit im Aus­
druck seiner Gedanken dem Trebellins Pollio seiner sonstigen
Schreibweise gemäss kaum zuzutmuen. Andererseits ist aber auch
der räthliche Beistand der beiden Vel'wandten fÜr die mitgetheilte
Handlungsweise des Gallienus durchaus nicht von solcher Bedeutung,
dass deren Erwähnung gerade in den Anfang des Satzes gerückt
werden musste. Das Vel'hältniss ändert. sich jedoch sofort, wenn
in der vorausgeschickten Bemerkung weniger der intellectuelle Einfluss
als vielmehr der Zeitpunkt angegeben wird, wann Gallienns den
Odaenathus zum Augustus erhoben hat.. Es ist nämlich etwas mehr
als blosser Zufall und sehr sonderbar, dass die sonstige hist.orische
Ueberlieferung den Hath dieser heiden Männer, welche Pollio hier
erwähnt, in dieser Sache vollends mit Stillschweigen übergeht1
während sie dieselben gerade in einem hervorragenden Amte zu­
sammen nennt, nämlich dem Consulate. Nach den Fasten und dem
Zeugniss der Inschriften und Recht,squellon bat Valerianus zum
zweiten A:lale mit Lucillus 1 das Consulat im J. 265/1018 bekleidet.
Ich scl1lage daller vor bei Pollio consulatu Valeriani fratris sui
et Lucilli propinqui zu schreiben. GalIienus also verlieh dem Odae­
ull.thus, nachdem er dessen ausserordent.1iche Erfolge gegen die
Perser hn J. 264 erfalu'en hatte, im folgenden Jahre den Au­
gustustitel uud ernannte ihn zum obersten Kl'iegsherl'n im römiechen
Osten.

Dass die Bezeichnung der Iteration des Consulates beim :N;a­
men des Valerianus fehlt, darf Niemand Anstoss erregen. Denn
abgeseben davon, dass sicb deren Erwähnung' in der von Pollio
beliebten Form des Ausdruckes nicht gut, ohne eiDe tllatBäohliche
Unrichtiglteit in deu Gedanken hineiDzutragen, anbringen liess,
weiss Jedermann, der sich mit den Quellen unserer Kenntniss der
Oonsulardatil'ungen befasst hat, wie gleicbgiltig sich selbst sonst
sorgfältige Schrift.steller in dieser Hinsicht zeigen. Ein reoht
sohlagendes Beispiel davon liefert uns aber gerade ,aus der Sippe
der Kaiserhiogl·(t11hen derselbe Pollio. Denn er hat bei sämmtli~hen

Consulaten Il des Gallienus, welche er anfÜhrt, stets die Zahl der­
selben Lassen doch sogar die Fastographen, von
denen man es fim Weuigsten erwarten sollte, ohne Ausnahme sehr
häufig die Zahl des jedesmaligen Consulates aus. Und derselben

1 Vgl. C. I. fJ. V, 3329 = Orelli 1014; Wilmanns 2152. C. 1. L. VI
2809. 2844. Cod. Iustiu. V, 44, 3. V. 62, 17. IX, 16, 3.

2 Vgl. Gallieni duo 1, 2; GaUieno igitUl' et VolU8iano 1301'188. statt
Gallierw IV; ibidem 5, 2; Ga:tlit'lw d Faltstiniano COns8. statt Ga:tlieno
Vj ibid. 10, 1: Getllieno et Bat1tj'nij~o conss.stntt Ga:tlieno VL Andere
Beispiele der Art lassen sich zu Dutzenden häufen.
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souveränen Verachtung des Thatsächlichen begegnen wir sogar
allenthalben auf öffentlichen und privaten Denkmälern. Sie darf
daher bei einem Schriftsteller wie Trebellius Pollio nicht allzusehr
nrgirt werden. .

Ist aber unsere Vermuthung betreffs der SteUe des Pollio
richtig, 80 erfahren wir durch sie zugleich, dass der Oonsul Lu­
emus des eben genannten Jahres ein Verwandter des GallieIlUS und
Valeriallus gewesen iSt. Sein Gesohlechtsname ist leider bis jetzt
noch nicht bekannt geworden. . Denn ihn, wie Panvini (fasti ad a.
1018), Almeloveen und Andere wollten, mit dem Arvalen L. Oae­
sonius Lucillus, der auf einer zu Praeneste gefundenen Inschrift
(Orelli 3042 Wilmanns 1218) mit vollem Namen L. Oaesonius
O. f. Quir. Lucillus Maoer Rufinianus heiest, zu identificiren, geht
desshalb nicht an, weil dieser, worauf Benzen (zu Orelli vol. 111
p. 264) aufmel'ksam gemacht hat, einer der im J. 237/990 vom
Senate gegen den Kaiser Maximin gewählten viginti viri ex senl\tus
consu1to reipublicae curandae war, und somit, da diese nur aus
Oonsularen bestl\nden (vgl. Oapitolin. v. Gordiani 14, 4. v. Maximi
et Balbini c. 1. 2), vor dief!em Jahre das Cons111at bekleidet haben
muss.

C. Belliciu8 Torquatus Tebanianus.
Die vollständigen Namen der beiden clJonymen Oommln des

Jahres 124 D. Ohr., welche auf den inschriftlichen Denkmälern
und in den uus handschriftlich erhaltenen Fastenverzeichnissen
durchweg Glabrio et Torquatus 1 genannt werden, waren bisher
nur durch die stadtrömische Inschrift des berühmten Wl\genlenkers
O. Appuleius Diocles (Grut. 337 = Wilmallns 2601) bekannt. Dar­
nach hiessen sie 1\'1'. AciliusGIabrio und O. Bellicius Torquatus.

,Dass der Letztere aber noch ein zweites Oognomen geführt hat,
lehrt uns eine kürzlich zum ersten Mal, so viel ich weiss, veröffent­
lichte Inschrift des Museums der evangelischen Schule zu SmY1'lla
(MOVIJ8'ioJl Kal ßtßlto:r~W'l "/;fji; svarr. IJXOAfji;. Smyrna 1875. t. 1
p. 91 n. 75), wo die beiden (,Jonsuln in folgender Weise ange-
führt werden: Lw 'AKH/,lw naßf!lwn ralw I
• • • • • . . • • W'ICtI'W vnarou; n(Jo EWE ] • . • • . • .Leider
macht die trürnmel'hafte Ueberlieferung d rift es unmöglich,
die vorderen Elemente des zweiten Cognomens des Torquatus,
welches in den Silben (tlltaVW steckt, vollständig zu. erkennen. Um
so willkommener ist es, dass der Zufall 1-111S zwei Inschriften er­
halten hat, welche die richtige Wiederherstellung des verstilmmelten
Namens an die Hand geben. Unter der grossen Menge VOll Blöcken
fremden .für die städtischen Bauten bestimmten Marmors, welche
an der sogenannten Marmorata anfgehäuft lagen, sind auch zwei
zu Tage gefördert worden, deren Inschrift.en die Consuln des

1 Nur die Consulartafel Prospers gibt als Zunamen des COll!mls
des Jahres 124 den Namen Apronianue, indem in ihr hTthiimlich die
beiden an zweiter Stelle stehenden Consllln der Jahre 123 und 124 mit
einamler verwechselt worden sind.
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~ahres 124, wenn auch mit einer von der gewöhnlichen abweichenden
Nomenclatur, nennen. Sie lauten: E.'IJ r(atione) Mami Licinia,~i n(ume~

"us) IG-labrione et Tebaniano MS. (Anllali dell' Inst. arch. t. XLII
1870, p. 183 n. 181) und Gl(abrione) et Teb(aniano) oos. (l,. c.
p. 190 n. 257). Bruzza (a. a. O. S. 1'57) freilich will die dort
genannten Consuln für sufrecti angesehen wissen. Dies ist jedoch
desshalb wenig wahrscheinlich, weil in den Inschriften der Mar­
morblöcke, nach den bis jetzt gefundenen zu urtheilen, eine andere
Datirung als nach den Consules ordinarii gar nicht zur A.nwendung
gekommen ist, und weil überhaupt eine solche auf Privatmonu­
menten aus der Zeit nach Trajan, det· jedenfalls die oben er­
wähnten zwei Blöcke angehören, eine Ausnahme ist. Dahingegen
spricht für die Identificirung dieses Tebanianus mit dem Consul
ordinarius Torquatus des Jahres 124 ausseI' der durch die In­
schrift von Smyrna erhärteten Thatsache, dass dieser ein zweites
ganz ähnlich auslautendes Cognomen geführt hat, der Umstand,
dass das Cognomen Tebanianus speciell der Familie der Bellicii
eigenthümlich ist. Denn es kehrt als solches bei dem Consul suf­
fectus des Jahres 87, C. Bellicus I Natalis Tebanianus, wieder
(Acta Arv. ad a. 87. Orelli 2375). Dieser dürfte nach einer an·
sprechenden Vermuthung Bruzza's der Vater unseres CommIs und
der Sohn des sufrecten Consuls v. J. 68 C. Bellicus Natalis (C. 1.
L. III p. 847 Dipl. IV. V. Eph. epigr. vol. II p. 454 Dipl. LIX.
FabreUi p. 108, 262) gewesen sein. Vgl. Renzen, Index nom. ad.
Act. Arv. p. 17.9.

Daran, dass alsdann eine und dieselbe Persönlichkeit in den
mit Consulardaten versehenen Inschriften mit verschiedenen Namen
bezeichnet wird, darf man durchaus keinen Anstoss nehmen. Denn
dasselbe findet auch sonst in Datirungen nach Consulaten statt.
So z. B. heissen die Consuln des Jahres 146 allenthalben Clarus
Ir et Severns (Fabretti p. 504, 113. 505, 115. Cod. lustin. VI
26, 1) oder mit vollen Namen Sex. Erucius Clarus II et, Cn. Clau­
dius Severus (C. I. L. VI 678. 1008. C. 1. Gr. lH 5898). Dass
aber Severus ebenso, wie oben Torquatus, ein zweites Cognomen
geführt hat, erfahren wir einzig und allein aus den Inschriften
auf Gefässen des Monte Testaccio (Ann. dell' lnst. t. L, 1878,
p. 159 n. 17), wo die Consuln Claro II et Arabiano cos. heissen.
Ebenso wird der Zweite der Consuln des Jahres 185 bald Bradua
(C. 1. L. Il 2960. VI 214. 2412. VII 352. C. L Rhen. 1301) bald
Atticus (C. L Rhen. 101) genannt. Besonders lehrreich für diese~

stetigen Wechsel in der Bezeichnung ist das Consulnpar des Jahres

1 Trotz der energischen Warnung Marinis (Arvali p. 484 not. 146)
möchte ich dennoch mit Borghesi (Oeuvres t. VIII p. 614) heide Na­
mensformen Bellicus und Bellichls für Bezeichnungen einer und der­
selben Familie ansehen. Vielleicht ist die Behauptung von Roget de
Belloguct (Dictionnaire d'ethnol. gaul. s. v.), dass Bellichls die Roma­
nisirung des ursprünglich gallischen Bellicus sei, nicht so direkt von
der Hand zu weisen.
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191 .... ius Pedo Apronianus und M. Valerius Bradua Maurieus
(C. I. L. VI 1980. 1343. V 7783). Während sie in den Consu­
larverzeichnissen und in den Inschriften gewöhnlich als Apronianus
et Bradua werden (C. I. L. III 1172. 1945. VI 414.
VII 271. 341. O. I. Rhen. 1740. 1752. Gl'ut. 16, 9), begegnen
wir daneben auch sowohl den Bezeichnungen Aproniano et Mall­
rico cos. (Ann. dell' Inst. t. L p. 167) als auch Pedoue et Bra­
duo. cos. (Ephem. epigr. vol. II p. 381 n. 694).

Was den Namen Tebanianus anlangt, so scheint. derseIhe,
wie Petronianus Metilianus Vitellianus und andere ähnliche, bei
den BellicH von der Familie mÜtterlicher Seits herzustammen. Da
er sich sicher zuerst bei clem Consu1 des Jahres 87 nachweisen
lässt - Bruzza legt ihn auch schon dem Consul des Jahres 68
bei; aus welchem Grunde, ist :mir unbekannt - so scheint dieser
ihn auch zuerst o.ngenomm~n zu haben. Dessen Mutter lmun sehr,
wohl eine Schwester des uns aus zwei Inschriften von Amiternum
und Aveia (I. R. Neap. 5775. 5983) bekannten P. Tebanus P. f.
Quir. Gavidius Latial'is gewesen sein, der hinter einander decemvir
stlitil:lb.s illwcandis und qllaestor unter Claudins, dann Volkstribun
und zuletzt Praetor war. Eine Teibana T. f. wird uns noch auf
einer anderen Inschrift von Amiternum (J. R. Neap. 5858) und
ein P. Tebanus Restitutus auf einem wahrscheinlich stadtrömischen
Steine (I. R. Neap. 7006) erwähnt, deren Beziehung indess zu den
vorhin erwähnten Tebani vollends ungewiss ist.

Unseren Doneu} mit Allmer (Insel'. de Vienne t. I p. 200) fiir
identisch zuhalten mit dem Oonsul C. Bellicus Calpurnius Tor­
quatus, dem die Einwolmel' von Vienne aus Anlass seiner Ueber­
nahme des Consulates als civis optimus und pat1'Onus ein Denl{mal
gesetzt hahen (Allmdr 1. c. t. II p. 1flO n. 123). und dessen Frei~

gelassener zweifelsohne der auf einer vor der Porta I,athm zu
Rom gefundenen Wasserleitungsröhre genannte C. Bellicus Oalpur­
niu8 Apolaustus (Borghe8i OeuVl'es t. VIII p. 614) war, dünkt
mir sowohl wegen des hier allein auftretenden GentiliciuID8 Oal­
purnius als auch wegen des fehleIiden zweiten Oognomeu8 unstatt­
haft. Wenigstens möchte ich einer Gleichung heider Persönlich­
lteiten nicht das Wort reden.

Bonn. Jos. Klein.

Altitalische GI'a.bschdft.
Die Steininschrift von Pentima (Cornnium), deren üben S. 73

wegen casnar gedacht ward, stellt sich nach den NQUf>ie degli seavi
1879 (August) S. 224 so dar:

PES' PROS, ECVF . INCVßAT
CASNAR'OISA'AETATE
C'ANAES'SOLOIS'DES'FORTE

FAßER
Ganz klar, vom Latein der Gracchenzeit kaum unterschieden,

incubat senea: usa ctetate K. Annamts: oder hatte, da das Alphabet
das lateinische ist, das Zeichen des Vornamens dieselbe Geltung




